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JllußrtrtJ rrfJto£iy£rifril« fjanbtberttrr-Jeitung

Sßolitur gewonnen. ©oE fein Del auSfcßlagen, fo barf baS

§olg nidjt bamit getränft fein; ftatt nun baS |>olg burd)
Del ober Saig mit Vimëftein gu ftfjletfen, wirb, nacßbem
bie Slrbeit burch Seiten unb aEe bagu nötigen Vorbereitung

gen hergerichtet ift, baSfel&e mjt bem 2acf mittelft eines fo=

genannten DadjSpinfelS überfließen. Dies .geßi rafdj, »eil
ber ßad fofort trocfnet. DaS öftere Auftragen beë ßacfeS

gefdjielft nach S3ebarf fo lange, bis ein fogenannter ©runb
auf ber gangen Slrbeit ßergefteßt ift. ißoröfe böiger ber=

langen natürlich mefjr Sad, als partes unb fchlicßteS. 3ft
nun biefe 9Irbeit mit Verftänbniß ausgeführt, fo wirb baS

©ange mit einem bagu bereiteten Präparate (welches weiter
unten angegeben wirb) mittelft mäßig guten DeleS abge=

fcbliffen. DaS Präparat bat bie ©igenfcßaft, baß es mit
leichter SHüße in aße Vertiefungen hineingepreßt werben

ïann, woburch man im ©tanbe ift, überaß hitteinguïommen,
ja fogar werben burch baS Verfahren unfaubere ©teEen ber=

beffert. 3ft bie gläcße beS ßacfeS OoElommen abgefcßliffen,
fo wirb bie gange SIrbeit fauber abgepußt unb born Del ge=

reinigt; bte Slrbeit muß aisbann jenes SluSfeßen haben,
tnelcbeS ber Difcßler als ©runb begeicßnet.

Shttt fcßreitet man gum ißoliren. DaS fßoliren nach

alter SIrt gefchießt ohne alles Verftänbniß felbft bei ben tüdj=
tigften Arbeitern; eS ift ein SBifcßen mit Del unb ftarïer
ißolitur, fo baß bie ginger unb igänbe ber Arbeiter abßhew
ließ attSfehen.

@o wenig als Del in baS §olg einbringen barf, fo
wenig barf Del in ber SMitur enthalten fein, wenn baS=

felbe nicht fcßabßaft wirfen foil. Sllfo man beachte: fein
Del in bie ißolitur bis gum gertigmadjen, b. h- bis gn bem

fogen. Slbpoliren. Die ißolitur wirb burth ßaef gewonnen
unb foil bon bünner Vefcßaffenbeit fein, woburch fie bie

©igenfdjaft befißt, bei ber Sirbett gu fließen unb wobei
blinbe ©teilen unb bergleichen nicht borfommen fönnen. DaS
Stoliren gefdhießt mit einem mäßigen leinenen ßappen unb ift
ber wollene ßappen ober bie SBatte .nicht Don Stötßen, fon*
bern gang entbehrlich-

©in leichter leinener ßappen genügt, bamit man mit
leichter Viühe aEe Vertiefungen unb ©efen treffen fann.
DaS Sluftragen bon Sßolitur gefchießt naß nnb foE ber ßap=

pen nie troefen werben, ba ßierbureß ein Slbreiben ber auf=

getragenen fßolitnr bewirft würbe.
Die einmal berührte ©teße foE unb barf nicht eher

Wieber berührt werben, bis bie ißolitur angegogen unb ge=

troefnet hol, Î" baß man an einem ©nbe anfängt nnb am
anbern aufhört, um wieber borne angufangen. DieS Verfahren
ift bei einiger Uebung nnb gutem SBiEen leicht gu erlernen,
auch fann baS Sßoliren bon fcßwädjeren ßeuten, ja felbft
bon grauen unb Sinbern ausgeführt Werben Der Staunt

gunt fßoliren fofl ein abgefchiebener fein, bamit nicht ©taub
unb llr.reinigfeiten bie Slrbeit Perberben.

DaS fogen. Slbpoliren ober gertigmachen gefchieht, nach*
bem bie aufgetragene ißofiiur ihre gehörige geftigfeit erlangt
hat: hier fann noch, um bie Sirbett recht gut unb fcßön gn
fertigen, bas ©ange mit bem borherbenannten Präparate
nochmals leicht abgefchlirfen werben, Woburch ber ©lang unb
bie ©galität bebeutenb erhöht werben, ©ogen. grüne glecfen
unb bergleichen SJtängel fommen bei btefem Verfahren nicht
bor. Die Volüur hat bie ©igenfehaft, fofort gu troeftten,
wenn fein Del bagn gemilcht wirb.

Zum gertigmachen nimmt man etwas Del, um ben

©lang gu erhöhen, aber nicht mehr als nöthig, waS bei

einiger Uebung leicht gu erlernen ift. ©ine fo hergerichtete
Slrbeit ift bon langer Dauer unb ein SluSfchiagen beS DeleS
ober Vlinbmerben fommt ßiebei nie bor. DaS Sluftragen
nnb ©inbringen beS ßacfeS unb ber Politur bietet ben Vor=

theil, baS §olg bor £iße unb geuebtigfeit gu fdfüßen, waS
aEerbingS baS amerifanifche Verfahren in noch größerem
Sltaße bewirft, weil ber ßaef in einer ftärferen Schichte auf
bas £olg aufgetragen Wirb, ein Verfahren, baS aber bei uns
nicijt ausführbar ift.

SMn Verfahren ift nicht aEein bom Difdfler aUguWew
ben, fonbern gang befonberS für Drechsler nnb fonftige
Sunftiubuftriefle bon 2Bicf)tigfeit. @S bietet überhaupt ben

Vortheil, baß bie ©egenftänbe burch öfteres Slbpnßen fdföner
Werben, was in ber Statur ber ©ache liegt, inbem bem ßaef
unb ber üßolitur nur burch Stetben ©lang beigebracht Wirb
unb eS laffen fid) größere gläcßen burch baS fogen. VaEi=
fd)en, wie es bie Slmerifaner nennen, burd) Störeiben mit
bem VaEen ber £>anb, gang befonberS glängenb barfteEen.

Die Zubereitung beS ßacfeS ift fo einfach, baß ihn jeher
Slrbeiter mit leichter Stühe fich bereiten fann, nur muß er
baranf feßen, wenigftenS 90progentigen ©pirituS gu erhalten,
Wie überhaupt nur gute SJtaterialien üon Vortßeil finb. Stan
feßt gu 1 l ©pirituS, 12 g üöntertaef, 12 g guten @chel=

lad unb 4 g Vengoë; biefe Staterialien werben bei mäßiger
SBärrne in einer glafcße aufgelöst unb öfters nmgefchüttelt,
Wie bieS bei ber Volttur auch gefchieht- Stach OoEftänbiger
Sluflöfung wirb bie glüffigfeit burch ein gilter in einem

©laStricßter bureßgetaffen. Der Drichter wirb mit einer
©taSptatte berfhloffen. Den nicht gelösten Steft bringt man
in eine glafcße gurücf, Woburch bie Politur burch uoch=

maligeS lleberfchütten gewonnen wirb unb gwar fo lange,
bis fein ©aß mehr bleibt.

Diefcr ßaef unb biefe Sßolitur übertreffen aße bon mir
bis jeßt geprüften ßaefe beS IganbelS unb fteßen fich maßU
feiler. Der Politur werben noch 3—4 g Vengoë gugefeßt.
DaS fßräparat gum Slöiißteifen ift ebenfaES feßr einfach, ' eS

befteßt auS gelbem SöadfS, welches gefotten unb mit gutem
©chlämmbimSftein unter beftanbigem Umrühren gemifcht wirb.

Die Stifchung Wirb in eine ©d)ale geleert, woburch fie
hanblich gemacht wirb unb bann bamit oerfahren wie oben

angegeben.

$ r o t o f o II
brr llrlegtrtrmtfrfflmmlmtg be s frijwetf. ©cmerbeuertiits

Sonntag, ben 3. 3uni 1888, int ££cmton§rat£|faaIe in |jug.
(©dilti».«

©efeßeSentwurf betreffenb bie Verhältniffe ber ©ewerbe=
ireibenben. 3m Siamen beS ZeutraloorftanbeS referirt ^r.
Slutenheimer. ©r empfiehlt, auf bie Verathung fofort ein=

gutreten.
§r. ©heibegger fteEt Slamer.S beS ©ewerbebercinS Vern

ben Éntrag: „Der Vorftanb wirb eingelaben, bunbeSgefeßlidfe

Veftimmungen betreffenb gewerbliche ©hteoSgerichte unb bie

©inführung bon SlrbeitSbüchern anSguarbeiten unb biefe Ve=

ftimmungen nach erfolgter Durdjberatbung gemeinfam mit
ber heutigen Vortage bem h- VunbeSrathe eingureichen."

ör. Dr. Kaufmann möchte ber Verfammlung empfehlen,
guerft bie ©intretenSfrage näher gu prüfen. Die Zettlage
habe fich Wefentlich geänbert. Z« jener Zeit nämlich, als
ber VunbeSrath ben fhweig. ©ewerbeberein um ein ©ut=
achten in biefer grage anging, höbe man eine Slebifion ber

VunbeSberfaffung möglichft bermeiben woßen; nun aber

fteßen oerfeßiebene öringlicije gragen, fo u. 31. biejenige ber

obligatorifcfiett UnfaEüerficherung unb bie weitere SluSbehnung
beS gabrifgefeßeS, eine folche ffteoifion in nähere SluSficßt,
bießeießt feßon für baS nächfte 3aßr. @2 liege bemnach bie

grage naße, ob nicht ber ©chweigerifhe ©ewerbeberein mit
Stücfftcht hierauf bie ©ewerbegefeßgebnng in größerem Um=

fange in Verathung gießen woEe, als bieS burch bie heutige
Vorlage gefeßehe.
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Politur gewonnen. Soll kein Oel ausschlagen, so darf das

Holz nicht damit getränkt sein; statt nun das Holz durch
Oel oder Talg mit Bimsstein zu schleifen, wird, nachdem
die Arbeit durch Beizen und alle dazu nöthigen Vorbereitun-
gen hergerichtet ist, dasselbe mit dem Lack mittelst eines so-

genannten Dachspinsels überstrichen. Dies geht rasch, weil
der Lack sofort trocknet. Das öftere Auftragen des Lackes

geschieht nach Bedarf so lange, bis ein sogenannter Grund
auf der ganzen Arbeit hergestellt ist. Poröse Hölzer ver-
langen natürlich mehr Lack, als hartes und schlichtes. Ist
nun diese Arbeit mit Verständniß ausgeführt, so wird das
Ganze mit einem dazu bereiteten Präparate (welches weiter
unten angegeben wird) mittelst mäßig guten Oeles abge-
schliffen. Das Präparat hat die Eigenschaft, daß es mit
leichter Mühe in alle Vertiefungen hineingepreßt werden

kann, wodurch man im Stande ist, überall hineinzukommen,
ja sogar werden durch das Verfahren unsaubere Stellen ver-
bessert. Ist die Fläche des Lackes vollkommen abgeschliffen,
so wird die ganze Arbeit sauber abgeputzt und vom Oel ge-
reinigt; die Arbeit muß alsdann jenes Aussehen haben,
welches der Tischler als Grund bezeichnet.

Nun schreitet man zum Poliren. Das Poliren nach

alter Art geschieht ohne alles Verständniß selbst bei den tüch-
tigsten Arbeitern; es ist ein Wischen mit Oel und starker

Politur, so daß die Finger und Hände der Arbeiter abscheu-

lich aussehen.
So wenig als Oel in das Holz eindringen darf, so

wenig darf Oel in der Politur enthalten sein, wenn das-
selbe nicht schadhaft wirken soll. Also man beachte: kein

Oel in die Politur bis zum Fertigmachen, d. h. bis zu dem

sogen. Abpoliren. Die Politur wird durch Lack gewonnen
und soll von dünner Beschaffenheit sein, wodurch sie die

Eigenschaft besitzt, bei der Arbeit zu fließen und wobei
blinde Stellen und dergleichen nicht vorkommen können. Das
Poliren geschieht mit einem mäßigen leinenen Lappen und ist
der wollene Lappen oder die Watle nicht von Nöthen, son-
dern ganz entbehrlich.

Ein leichter leinener Lappen genügt, damit man mit
leichter Mühe alle Vertiefungen und Ecken treffen kann.

Das Auftragen von Politur geschieht naß und soll der Lap-
peu nie trocken werden, da hierdurch ein Abreiben der auf-
getragenen Politur bewirkt würde.

Die einmal berührte Stelle soll und darf nicht eher
wieder berührt werden, bis die Politur angezogen und ge-
trocknet hat, so daß man an einem Ende anfängt und am
andern aufhört, um wieder vorne anzufangen. Dies Verfahren
ist bei einiger Uebung und gutem Willen leicht zu erlernen,
auch kann das Poliren von schwächeren Leuten, ja selbst

von Frauen und Kindern ausgeführt werden Der Raum
zum Poliren soll ein abgeschiedener sein, damit nicht Staub
und Unreinigkeiten die Arbeit verderben.

Das sogen. Abpoliren oder Fertigmachen geschieht, nach-
dem die aufgetragene Politur ihre gehörige Festigkeit erlangt
hat: hier kann noch, um die Arbeit recht gut und schön zu
fertigen, das Ganze mit dem vorherbenannten Präparate
nochmals leicht abgeschliffen werden, wodurch der Glanz und
die Egalität bedeutend erhöht werden. Sogen, grüne Flecken
und dergleichen Mängel kommen bei diesem Verfahren nicht
vor. Die Politur hat die Eigenschaft, sofort zu trocknen,
wenn kein Oel dazu gemischt wird.

Zum Fertigmachen nimmt man etwas Oel, um den

Glanz zu erhöhen, aber nicht mehr als nöthig, was bei

einiger Uebung leicht zu erlernen ist. Eine so hergerichtete
Arbeit ist von langer Dauer und ein Ausschlagen des Oeles
oder Blindwerden kommt hiebei nie vor. Das Auftragen
und Eindringen des Lackes und der Politur bietet den Vor-

theil, das Holz vor Hitze und Feuchtigkeit zu schützen, was
allerdings das amerikanische Verfahren in noch größerem
Maße bewirkt, weil der Lack in einer stärkeren Schichte auf
das Holz aufgetragen wird, ein Verfahren, das aber bei uns
nicht ausführbar ist.

Mein Verfahren ist nicht allein vom Tischler anzuwen-
den, sondern ganz besonders für Drechsler und sonstige
Kunstindustrielle von Wichtigkeit. Es bietet überhaupt den

Vortheil, daß die Gegenstände durch öfteres Abputzen schöner
werden, was in der Natur der Sache liegt, indem dem Lack

und der Politur nur durch Reiben Glanz beigebracht wird
und es lassen sich größere Flächen durch das sogen. Balli-
schen, wie es die Amerikaner nennen, durch Abreiben mit
dem Ballen der Hand, ganz besonders glänzend darstellen.

Die Zubereitung des Lackes ist so einfach, daß ihn jeder
Arbeiter mit leichter Mühe sich bereiten kann, nur muß er
darauf sehen, wenigstens Wprozeutigen Spiritus zu erhalten,
wie überhaupt nur gute Materialien von Vortheil sind. Mau
setzt zu 1 l Spiritus, 12 A Körnerlack, 12 Z guten Schel-
lack und 4 A Benzos; diese Materialien werden bei mäßiger
Wärme in einer Flasche aufgelöst und öfters umgeschüttelt,
wie dies bei der Politur auch geschieht. Nach vollständiger
Auflösung wird die Flüssigkeit durch ein Filter in einem

Glastrichter durchgelassen. Der Trichter wird mit einer
Glasplatte verschlossen. Den nicht gelösten Rest bringt man
in eine Flasche zurück, wodurch die Politur durch noch-
maliges Ueberschütten gewonnen wird und zwar so lange,
bis kein Satz mehr bleibt.

Dieser Lack und diese Politur übertreffen alle von mir
bis jetzt geprüften Lacke des Handels und stellen sich wohl-
feiler. Der Politur werden noch 3—4 Z Benzos zugesetzt.

Das Präparat zum Abschleifen ist ebenfalls sehr einfach, es

besteht aus gelbem Wachs, welches gesotten und mit gutem
Schlämmbimsstein unter beständigem Umrühren gemischt wird.

Die Mischung wird in eine Schale geleert, wodurch sie

handlich gemacht wird und dann damit verfahren wie oben

angegeben.

Protokoll
der Delegirtenverlammlung des schweif. Gewerbevereins

Sonntag, den 3. Juni 1888, im Kantonsrathsaale in Zug.
(Schlug.)

Gesetzesentwurf betreffend die Verhältnisse der Gewerbe-
treibenden. Im Namen des Zentralvorstandes referirt Hr.
Amenheimer. Er empfiehlt, auf die Berathung sofort ein-

zutreten.
Hr. Scheidegger stellt Namens des Gewerbevereins Bern

den Antrag: „Der Vorstand wird eingeladen, bundesgesetzliche

Bestimmungen betreffend gewerbliche Schiessgerichte und die

Einführung von Arbeitsbüchern auszuarbeiten und diese Be-
stimmuugen nach erfolgter Durchberathung gemeinsam mit
der heutigen Vorlage dem h. Bundesrathe einzureichen."

Hr. Dr. Kaufmann möchte der Versammlung empfehlen,
zuerst die Eintretensfrage näher zu prüfen. Die Zeitlage
habe sich wesentlich geändert. Zu jener Zeit nämlich, als
der Bundesrath den schweiz. Gewerbeverein um ein Gut-
achten in dieser Frage anging, habe man eine Revision der

Bundesverfassung möglichst vermeiden wollen; nun aber

stellen verschiedene dringliche Fragen, so u. A. diejenige der

obligatorischen Unfallversicherung und die weitere Ausdehnung
des Fabrikgesetzes, eine solche Revision in nähere Aussicht,
vielleicht schon für das nächste Jahr. Es liege demnach die

Frage nahe, ob nicht der Schweizerische Gewerbeverein mit
Rücksicht hierauf die Gewerbegesetzgebung in größerem Um-
fange in Berathung ziehen wolle, als dies durch die heutige
Vorlage geschehe.
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tgerr Sinlert (St. (Satten) fprtcf)t in apnlicpem Sinne.
Anfser ben fdfion norgefcplagenen Abfcpnitten betr. gewerbliche
ScpiebSgericpte unb Arbeitsbücher nennt er u. a. bie 3nnungS=
frage als einen bringlicfjen Speil einer ©emerbeorbnung unb
(teilt folgenben Antrag:

„Sie heutige Selegirtenberfammlung beS fdpweizerifcpen
©ewerbebereinS befcplieht, für eine näcpfte Nebifton ber Sun*
beSberfaffnng baS (ßoftulat einer allgemeinen föpWeizerifdpen
©emerbeorbnung aufzuteilen. Ser 3entraloorftanb ift einge*
laben, hiefür bie zwecïbienliipen Schritte üorzunepmen."

Siefer Sin trag wirb befürwortet boxt tgerrn Sranbenberg,
Sßräfibent beS ©ewerbebereinS 3ug, weither zugleich 3ufap*
beftimmungen betreffenb ©chupmittel beg Arbeitgebers gegen
bie Streife in $ofnt bon ©inigungSämtern münfdjt.

SaS Sßräfibinm empfiehlt ©intreten auf bie Vorlage, mau
lönne bie greffe Arbeit nicht auf einmal bewältigen unb müffe
begfjalb abfdpnittweife borgepen; ben Eßünfcpen ber Settion
Sern cönne ber 3entral=Sorftanb gleichwohl gerecht werben.

©in Antrag auf Nichteintreten wirb nicht geftettt; beSpalb
bie ©inzelberatpung eröffnet unb gleichzeitig beföploffen, baff
Einträge rein rebaltionetter Natur bent Sureau bepufS fpäterer
Serücfficptigung eingurricfjen feien.

§err ©öttigheim (Safel) wünfcht bie Serücfficptigung ber

Arbeitsbücher im borliegenben ©ntwurf burch folgenben 3u=
fap: „3eber Arbeiter foil im Sefip eines Arbeitsbuches fein
uttb hat baSfelbe auf Sertangen bem Arbeitgeber borzuweifen."

Namens beS ©ewerbebereinS 3ürich begrünben beffen Se*
legirte, Herren Sögel unb Sîlaufer, bie Anträge, eS fei in
§ 16 zu beftimmen, baff bie Schulzeit für ben gortbilbungS*
unterridft nicht auf bie gewöhnliche Arbeitszeit falle unb bah
§ 17 eine (Nobifilation erhalte, wonach ber (Neifter nur be*

rechtigt, nicht aber beipflichtet fei, bie nicht bei ihm wohnen*
ben Seprlinge zu beaufsichtigen.

§r. fatter (Snrgborf) wünfcht bezüglich ber SünbigungS*
frift einen llnterfcpteb gtoifchen Arbeitern unb (janblangern
im Saupaubmerf; gleich ben EBerfftattorbnungen follen aucp

OrtSreglemente, wie fie berfchiebenen Orts eingeführt finb,
borgefepen werben ; ftatt ber lltägigen fei 8tägige Sünbi*
gungSfrift anzunehmen unb in § 3 litt, c baS SBort „be=
harrlich" zn ftreicpen.

3n ber Abftimmnng werben bie 3ufapanträge Sranben*
berg (betreff. ©tnigungSäntter) unb ©öttispeim (betr. Arbeits*
bûcher) bem 3eniraI=Sorftanb zur Serücffichtigung an geeig*
neter Stelle, ebentuett in einem befonberen Abfchniite em*
pfohlen. Ser Antrag fatter (betr. Htägiger ^ünbigungSfrift)
wirb mit 44 gegen 11 Stimmen abgelehnt; alle übrigen
Anträge finb an ben 3entraIborftanb zur ©rtebigung über*
Wiefen.

3n Sezug auf bie weitem nun in biefer Angelegenheit
Zu treffenben (Nahnapmen empfehlen bie .§£>. Dr. Stöjfel,
Autenheimer, ©öttispeim unb EBilb, eS fei bie burcp ben

3entraI=Sorftanb bereinigte Sorlage ben SunbeSbepörben
als borläufiger Abfcpluff ber Seratpungen zu übermitteln.
Ör. Dr. Saufmann Wünfcpt, bah ben SunbeSbepörben bie
Anhebten beS SereinS auch in Sezug auf bie übrigen (Na*
terien ber fcpWeiz. ©ewerbegefepgebung funbgegeben werben
möchten.

Ser üorgeuannte Antrag beS §errn Sintert Wirb ange*
nommen. ©ntgegen einem Eintrag beS §ra. Söller, melcper
eine befottbere EBegleitung betreffenb bie Netpenfolge ber an
§anb zu nepmenben Abfcpnitte für überflüffig eraeptet unb
bem 3entraIoorftanb .überlaffen möchte, in welchem Umfange
er eine ©emerbeorbnung zur Sorlage bringen Witt, beliebt
ferner ber burcp £rn. SooS mobifizirte Antrag be§ §errn
Scpeibegger, wonach ber 3eutralborftanb beauftragt fei, be*

Zitglicp ScpiebSgericpten eine weitere Sorlage auszuarbeiten,

fowie bie forage ber ©infüprung oon Arbeitsbüchern zu
prüfen.

Ser üom 3entraIborftanb bereinigte ©ntwurf betr. bie

Serpältniffe ber ©ewerbetreibenben, Arbeiter nnb Seprlinge
foil bem p. SitnbeSratpe in ©rlebigung beS erhaltenen Sluf*
trageS übermittelt unb zugteidp erflärt werben, bah ber fcpweiz.
©ewerbeberein bie Anpanbuapme weiterer Elbfcpnitte einer
©eWerbeorbnung in Seratpnng genommen habe.

Offizielles SublilationSorgan. Ser Antrag beS 3entral*
SorftanbeS liegt gebnteft bor. §err tponegger (St. ©allen)
beantragt NücJweifung beSfelbeit in bem Sinne, bah bie 3uhl
ber Organe, metope beit Sitel füpren bürfteit, möglicpft be*

fepränft werbe. £r. EBilb beantragt Nichteintreten, Weil er
überhaupt lein offizielles Organ anerfannt wiffen Witt. —
£r. Scpeibegger möchte alle beftepenben gewerblichen Slätter
gletdf) bepanbelit nnb empfiehlt bie Sorlage. (Nit 26 gegen
25 Stimmen Wirb ber Antrag beS örn. Scpeibegger, refp.
bie Sorlage angenommen, naepbem bie OrbnnngSmotion beS

tQrn. tjjonegger in ENinberpeit geblieben.
Anregungen. §r. Otto ©arpentier ftettt Namens beS

SncpbinbermeifterbereinS oon 3üricp folgenbe (Notion: ©S

fei an ben Neg.=Satp beS JîantonS 3ümp eine (petition zu
richten für 1. Aufhebung beS SpftemS ber ArbeitSberpacptung
bei ben Sncpbinbern in ber züreper. tant. Strafanftalt ; 2.

©inpaltung bon Streifen, neben Welchen aucp bie freie Slrbeit
epiftiren fann; 3. gleiche greife für alle Slrbeitgeber. Sie

Sercptolb, SooS unb laufer beantragen, biefe $rage
Znnäcpfi bem züreper. laut, ©ewerbeberein zu übermeifen.
Siefer Antrag, fowie ber weitere beS torn. SooS, ber fcpweiz.
©ewerbeberein möge bie StrafpauSarbeitSfonfurrenz überhaupt
in Seratpnng ziepen unb bieSbezüglicpeS (Naterial fammeln,
werben genehmigt.

©benfo Wirb folgenbe (Notion beS £rn. ©iepporn (2Bin=
tertpur) bem 3entraIoorftanb zur Sernepmlaffnng überwiefen:

Ser 3eutraIborftanb inöge bie grage ber gewerblichen
Neorganifation, b. p. ber fpftematifepen ©lieberung beS ©e*

fammt*SerbanbeS, bamit niept eine 3erfplitterung ber Gräfte,
fonbern beftmöglicpe ©iniguug eintritt, in ber Nicptnng an
bie §anb nehmen, bah ortS=, refp. ïreis* unb fantonSmeife
3acporganifation angeorbnet werben (z- S. ber gefammten
£oIzbraucpe, ber ©ifenbrampe, ber Seberbraucpe u. f. w.)
melcpe reine gaepfragen uitb ipre fpezietten Sutereffen für
fiep unb in Serbinbung mit gleichen gaepbereiuen ber gan*
Zen Scpweiz befpreepen, wäprenb. zur Sepanblung attge*
mein gewerblicher fragen, 3wecE unb 3«Ie Selegirten*Ser=
famntlungen ber üerfepiebenen fjaepbereine fewetlen einbe*

rufen mürben unb zwar ortS-, freiS* unb fantonSmeife unb
eine feptueizerifepe SelegirtenDerfammlmtg, bie mit bem 3eut=
raloorftanbe an ber Sptpe ber ©efammtorganifation ftept.

Sie ©enepmigung beS SeotofollS ber heutigen Selegirten*
üerfammlung wirb bent leiteitbert AuSfcpuh übertragen unb

punft 1 llpr bie Serfammlitng unter Serbanfuttg au bie

Herren Selegirten gefcploffen.
©enepmigt oom leitenben AuSfcpuh in ber Sipung nom

4. 3uni.
Ser (ßrotofottführer :

EBertter SrebS.

^ofjkarficituugêmofrfjineit.
Sie eminenten Sortpeile, bie ^olzbearbeitungSmafcpinen

öerfepiebetter Art ben tpanbwerïern ber tgolzbrancpe bieten,
üeranlaffett mepr unb mepr zu beren Sermenbung in gröhern
unb gut eingerichteten EBerfftätten. AngeficptS beS llmftanbeS,
bah fo ntanepe ^filfSmafdjinen noep nom AuSlanbe bezogen

werben, obfepon eS bei uns in ber Scpweiz mehrere (Dia*
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Herr Binkert (St. Gallen) spricht in ähnlichem Sinne.
Außer den schon vorgeschlagenen Abschnitten betr. gewerbliche
Schiedsgerichte und Arbeitsbücher nennt er u. a. die Jnnungs-
srage als einen dringlichen Theil einer Gewerbeordnung und
stellt folgenden Antrag:

„Die heutige Delegirtenversammlung des schweizerischen
Gewerbevereins beschließt, für eine nächste Revision der Bun-
desverfassnng das Postulat einer allgemeinen schweizerischen
Gewerbeordnung aufzustellen. Der Zentralvorstand ist einge-
laden, hiefür die zweckdienlichen Schritte vorzunehmen."

Dieser Antrag wird befürwortet von Herrn Brandenberg,
Präsident des Gewerbevereins Zug, welcher zugleich Zusatz-
bestimmnngen betreffend Schutzmittel des Arbeitgebers gegen
die Streike in Form von Einigungsämtern wünscht.

Das Präsidium empfiehlt Eintreten auf die Vorlage, mau
könne die große Arbeit nicht auf einmal bewältigen und müsse

deshalb abschnittweise vorgehen; den Wünschen der Sektion
Bern könne der Zentral-Vorstand gleichwohl gerecht werden.

Ein Antrag auf Nichteintreten wird nicht gestellt; deshalb
die Einzelberathung eröffnet und gleichzeitig beschlossen, daß
Anträge rein redaktioneller Natur dem Bureau behufs späterer
Berücksichtigung einzurrichen seien.

Herr Göttisheim (Basel) wünscht die Berücksichtigung der

Arbeitsbücher im vorliegenden Entwurf durch folgenden Zu-
satz: „Jeder Arbeiter soll im Besitz eines Arbeitsbuches sein
und hat dasselbe auf Verlangen dem Arbeitgeber vorzuweisen."

Namens des Gewerbevereins Zürich begründen dessen De-
legirte, Herren Vogel und Klauser, die Anträge, es sei in
H 16 zu bestimmen, daß die Schulzeit für den Fortbildungs-
unterricht nicht auf die gewöhnliche Arbeitszeit falle und daß
§ 17 eine Modifikation erhalte, wonach der Meister nur be-

rechtigt, nicht aber verpflichtet sei, die nicht bei ihm wohnen-
den Lehrlinge zu beaufsichtigen.

Hr. Haller (Burgdorf) wünscht bezüglich der Kündigungs-
frist einen Unterschied zwischen Arbeitern und Handlangern
im Bauhandwerk; gleich den Werkstattordnungen sollen auch

Orlsreglemente, wie sie verschiedenen Orts eingeführt sind,
vorgesehen werden; statt der 14tägigen sei 8tägige Kündi-
gungsfrist anzunehmen und in § 3 litt, o das Wort „be-
harrlich" zu streichen.

In der Abstimmung werden die Zusatzanträge Branden-
berg (betreff. Einigungsämler) und Göttisheim (betr. Arbeits-
bûcher) dem Zentral-Vorstand zur Berücksichtigung an geeig-
neter Stelle, eventuell in einem besonderen Abschnitte em-
Pfohlen. Der Antrag Haller (betr. 8tägiger Kündigungsfrist)
wird mit 44 gegen 11 Stimmen abgelehnt; alle übrigen
Anträge sind an den Zentralvorstand zur Erledigung über-
wiesen.

In Bezug auf die Weilern nun in dieser Angelegenheit
zu treffenden Maßnahmen empfehlen die HH. Dr. Stößel,
Autenheimer, Göttisheim und Wild, es sei die durch den

Zentral-Vorstand bereinigte Vorlage den Bundesbehörden
als vorläufiger Abschluß der Berathungen zu übermitteln.
Hr. Dr. Kaufmann wünscht, daß den Bundesbehörden die
Ansichten des Vereins auch in Bezug auf die übrigen Ma-
terien der schweiz. Gewerbegesetzgebung kundgegeben werden
möchten.

Der vorgenannte Antrag des Herrn Binkert wird ange-
nommen. Entgegen einem Antrag des Hrn. Koller, welcher
eine besondere Wegleitung betreffend die Reihenfolge der an
Hand zu nehmenden Abschnitte für überflüssig erachtet und
dem Zentralvorstand.überlassen möchte, in welchem Umfange
er eine Gewerbeordnung zur Vorlage bringen will, beliebt
ferner der durch Hrn. Boos modisizirte Antrag des Herrn
Scheidegger, wonach der Zentralvorstand beauftragt sei, be-
züglich Schiedsgerichten eine weitere Vorlage auszuarbeiten,

sowie die Frage der Einführung von Arbeitsbüchern zu
prüfen.

Der vom Zentralvorstand bereinigte Entwurf betr. die
Verhältnisse der Gewerbetreibenden, Arbeiter und Lehrlinge
soll dem h. Bundesrathe in Erledigung des erhaltenen Auf-
träges übermittelt und zugleich erklärt werden, daß der schweiz.
Gewerbeverein die Anhanduahme weiterer Abschnitte einer
Gewerbeordnung in Berathung genommen habe.

Offizielles Publikationsorgan. Der Antrag des Zentral-
Vorstandes liegt gedruckt vor. Herr Honegger (St. Gallen)
beantragt RückWeisung desselben in dem Sinne, daß die Zahl
der Organe, welche den Titel führen dürften, möglichst be-

schränkt werde. Hr. Wild beantragt Nichteintreten, weil er
überhaupt kein offizielles Organ anerkannt wissen will. —
Hr. Scheidegger möchte alle bestehenden gewerblichen Blätter
gleich behandeln und empfiehlt die Vorlage. Mit 26 gegen
25 Stimmen wird der Antrag des Hrn. Scheidegger, resp,
die Vorlage angenommen, nachdem die Ordnungsmotion des

Hrn. Honegger in Minderheit geblieben.
Anregungen. Hr. Otto Carpentier stellt Namens des

Buchbindermeistervereins von Zürich folgende Motion: Es
sei an den Reg.-Rath des Kantons Zürich eine Petition zu
richten für 1. Aufhebung des Systems der Arbeitsverpachtung
bei den Buchbindern in der zürcher. kant. Strafanstalt; 2.

Einhaltung von Preisen, neben welchen auch die freie Arbeit
existiren kann; 3. gleiche Preise für alle Arbeitgeber. Die
HH. Berchtold, Boos und Klauser beantragen, diese Frage
zunächst dem zürcher. kant. Gewerbeverein zu überweisen.
Dieser Antrag, sowie der weitere des Hrn. Boos, der schweiz.
Gewerbeverein möge die Strafhausarbeitskonkurrenz überhaupt
in Berathung ziehen und diesbezügliches Material sammeln,
werden genehmigt.

Ebenso wird folgende Motion des Hrn. Eichhorn (Win-
terthur) dem Zentralvorstand zur Vernehmlassung überwiesen:

Der Zentralvorstand Möge die Frage der gewerblichen
Reorganisation, d. h. der systematischen Gliederung des Ge-
sammt-Verbandes, damit nicht eine Zersplitterung der Kräfte,
sondern bestmögliche Einigung eintritt, in der Richtung an
die Hand nehmen, daß orts-, resp, kreis- und kantonsweise
Fachorganisation angeordnet werden (z. B. der gesammten

Holzbranche, der Eisenbranche, der Lederbranche u. s. w.)
welche reine Fachfragen und ihre speziellen Interessen für
sich und in Verbindung mit gleichen Fachvereinen der gan-
zen Schweiz besprechen, während, zur Behandlung allge-
mein gewerblicher Fragen, Zweck und Ziele Delegirten-Ver-
sammlungen der verschiedenen Fachvereine jeweilen einbe-

rufen würden und zwar orts-, kreis- und kantonsweise und
eine schweizerische Delegirtenversammlung, die mit dem Zent-
ralvorstande an der Spitze der Gesammtorganisation steht.

Die Genehmigung des Protokolls der heutigen Delegirten-
Versammlung wird dem leitenden Ausschuß übertragen und

Punkt 1 Uhr die Versammlung unter Verdankung an die

Herren Delegirten geschlossen.

Genehmigt vom leitenden Ausschuß in der Sitzung vom
4. Juni.

Der Protokollführer:
Werner Krebs.

Holzbearbeitungsmaschinen.

Die eminenten Vortheile, die Holzbearbeitungsmaschinen
verschiedener Art den Handwerkern der Holzbranche bieten,
veranlassen mehr und mehr zu deren Verwendung in größern
und gut eingerichteten Werkstätten. Angesichts des Umstandes,

daß so manche Hülssmaschinen noch vom Auslande bezogen

werden, obschon es bei uns in der Schweiz mehrere Ma-
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